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Wertzeichenfälschimg'.
§ 275

Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft, 
wer

1. wissentlich von falschem oder gefälschtem Stempel
papier, von falschen oder gefälschten Slempel
marken, Stempelblanketten, Stempelabdrücken, 
Post- oder Telegraphen-Freimarken oder gestempel
ten Briefkuverts Gebrauch macht,

2. unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarken, 
Stempelblankette oder Stempelabdrücke für Spiel
karten, Pässe oder sonstige Drucksachen oder 
Schriftstücke, ingleichen wer unechte Post- oder 
Telegraphen-Freimarken oder gestempelte Brief
kuverts in der Absicht anfertigt, sie als echt zu ver
wenden, oder

3. echtes Stempelpapier, echte Stempelmarken, Stem
pelblankette, Stempelabdrücke, Post- oder Tele
graphen-Freimarken oder gestempelte Briefkuverts 
in der Absicht verfälscht, sie zu einem höherenWerte 
zu verwenden.

Wiederverwenden von Wertzeichen,
§ 276

(1) Wer wissentlich schon einmal zu stempelpflich
tigen Urkunden, Schriftstücken oder Formularen ver
wendetes Stempelpapier oder schon einmal verwendete 
Stempelmarken oder Stempelblankette, ingleichen Stem
pelabdrücke, welche zum Zeichen stattgehabter Ver
steuerung gedient haben, zu stempelpflichtigen Schrift
stücken verwendet, wird, außer der Strafe, welche durch 
die Entziehung der Stempelsteuer begründet ist, mit 
Geldstrafe bestraft.
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